
Stadt Ahrensburg Rathaus Stadtplanung 

Frau Katharina Freimuth 

Manfred-Samusch-Straße 5 

22926 Ahrensburg 

1 Betreff: Entwurf F Plan Ahrensburg 2016 

-

Ahrensburg den 30. September 2016 

Sehr geelute Frau Katharina Freimuth, 

uns, dem ist im vorgelegtem F Plan 
auffällig, da es unseren Lebensraum (Stadtteil Waldgut Hagen und den Hagen) betrifft, dass sich die 

Zuordnung der Straßenzüge Hagener Allee Süd - Nordteil/ Starweg verändern sollen. 

Es handelt sich hierbei um die Straßenzüge (es sind Schulwege für Schulanfänger) Aalfang, Aluensfelder 
Weg, Starweg (West). 

Nach der Lesait aus dem F Plan, soll die Straßenwidmung (Haupterscltließungsstraße) von der Hagener 

Allee Süd - Nordteil auf die von uns aufgefülnten Straßen, die zuvor nur den Status Sallllllelstraßen hatten, 
verlagert werden. 

Diese Verlagemng ist auch aus planerischer Sicht unverständlich, da sich das Wohngebiet Waldgut 
Hagen aus einer Wochenendsiedlung entwickelt hat, eine verkeln·liche Planung bis zum heutigen Tage 
nicht e1folgte und die Umwid1rnmg der Straßenzüge in ein dichtbesiedeltes Wohnzentmm erfolgen 
würde. 

Die Straßenzüge entsprechen nach heutiger Planung (Fußwegbreite, Radwegbreite lmd Faln·bahnbreite) 
nicht den aufgelisteten Anf ordenmgen. 

Da diese Straßenzüge der plane1ischen Gmndlage einer Hauptverbindlmgsstraße nicht entspre.chen, sind 
hier, wie wir es aus Aluensburger Erlebnissen kennen, unumgängliche Verzögenmgen und Diskussion 
mit den Betroffenen, der Stadtve1waltung und der Verkeln·saufsicht vorprogrammie1t. 

Vergleichbar sind lmsere Aussagen in der Darstelhmg nur, wem1 Sie sich den F-Plan 1972 der nur 
Aln·ensburg betrifft, zu dem neuen zu verabschiedenden F-Plan ansehen. 

Ungeachtet der vorgenannten Sachlage fülnt die eingetragene Wandlung der Haupterschließungsstraßen 
im Süden zu weiteren Belastlmgen, da ein durchgängiges Konzept und eine rechtliche Begiündung der 
Verändemng nicht erkennbar ist. 

• So fülnt die im neuen F Plan bescln·iebene Hauptverbindungsstraße vom Aalfang, dem
Aln·ensfelder Weg, dem Staiweg, über die südliche Hagener Allee, der Siedlung Hagen zum
westlichen Braunen Hirsch nach Hamburg.
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 Schon heute nutzt der überwiegende Teil der Fahrzeuge die Verbindung über den Vogelsang. 

Der überwiegende Teil der Fahrzeuge verlässt an der Straßeneinmündung Vogelsang / Starweg 

die Sammelstraße und belastet den Vogelsang, weil dieser Weg kürzer nach Hamburg ist und 

bequem über den Kreisverkehr bei Ahrensfelde auf den ausgebauten Braunen Hirsch führt. 

Durch die Veränderung der Zuordnung würde sich dieses Phänomen noch verstärken.  

 

 An diesem Kreisel bei Ahrensfelde zweigt der Spechtweg ab. Warum soll der Spechtweg, 

obwohl der parallel verlaufende Braune Hirsch (eine Landesstraße) die Hauptfunktion einer 

Erschließungsstraße übernommen hat laut dem neuen F-Plan eine Haupterschließungsstraße 

bleiben? Der Status sollte für diesen Weg unbedingt aufgehoben werden, da der Spechtweg 

diese Art der Verbindungsstraße nach unseren Recherchen nicht mehr rechtfertigt.   

 

 So kommen wir zur Siedlung Hagen. Dort führt die Haupterschließungstrasse auch nach dem 

neuen F-Plan mitten durch das Gebiet über den Dänenweg (Schulweg für Schulanfänger) zum 

Braunen Hirsch. 

 

 Wenn auch hier zukunftsweisend geplant würde, sollte die Haupterschließungsstraße nicht 

durch das Wohngebiet eingetragen sein, sondern direkt kommend über die Hagener Allee auf 

den Braunen Hirsch führen.   

Wir, der BGV erwarten von der Ahrensburger Verwaltung für den zu verabschiedenden F Plan, die 

Vorstellung eines durchgängigen Konzeptes (das ist nicht der Generalverkehrsplan, da dieser diese Straßenwidmung 

nicht definiert) der Haupterschließungsstraßen von Ahrensburg und die Einbeziehung der Anlieger, die 

nach den Vorgaben des Umweltbundesamtes, Europäische Akademie für städtische Umwelt 

Umgebungslärm, Aktionsplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung bei einer Umwidmung anzuwenden 

und umzusetzen ist.  

 

Da die von uns aufgeführten Inhalte, wie ein durchgängiges Konzept für die Haupterschließungsstraßen 

Ahrensburgs unter Einbeziehung der Vorgaben des Umweltbundesamtes, mit Einbindung der Anlieger 

bzw. Bürger nicht vorliegen, bzw. erkennbar sind, wiedersprechen wir für diese Bereiche der 

Durchführung des F Plans. 

 

Ebenso die Darstellung bzw. Erklärung zur Legendenbeschreibung, wonach die Verkehrsflächen nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 Bau GB, zugeordnet werden sollen, da Inhaltlich die ganzheitliche Zielsetzung bzw. 

Erklärung nicht vorhanden ist. 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Darstellung das Thema Wandlung von Verbindungsstraßen näher 

gebracht zu haben und erbitten kurzfristig ihre Stellungnahme 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit den besten Grüßen  

 

 

 

cc. In Kopie an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Ahrensburg. 

 

Nachstehend einige Planauszüge und eine für uns nicht definierbare Beschreibung der Aussage 

Verkehrsflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 Bau GB. 

  

Die Festlegung bzw. Bezeichnung der Hauptverkehrsstraßen F Plan 1972 war  

nach (Ziff 5.2 Planz. VO) 
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http://lexetius.com/BauGB/9/inhalt-des-bebauungsplanes 

§ 9 BauGB. Inhalt des Bebauungsplanes 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. Juni 1960 

Erstes Kapitel. Allgemeines Städtebaurecht  

Erster Teil. Bauleitplanung  

Dritter Abschnitt. Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)  

Paragraf 9. Inhalt des Bebauungsplanes  

[20. September 2013]  

1§ 9. Inhalt des Bebauungsplanes.  

2(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden: 

 1. die Art und das Maß der baulichen Nutzung; 

 2. die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Stellung 

der baulichen Anlagen; 

 32a. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen; 

 3. für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße und aus Gründen des sparsamen 

und schonenden Umgangs mit Grund und Boden für Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße; 

 4. die Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vorschriften für die Nutzung von Grundstücken 

erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für Stellplätze und 

Garagen mit ihren Einfahrten; 

 5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen; 

 46. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; 

 57. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen; 

 8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die für 

Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind; 

 69. der besondere Nutzungszweck von Flächen; 

 10. die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung; 

 711. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie 

Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von 

Fahrrädern sowie den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; die Flächen können auch 

als öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden; 

 812. die Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen 

und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung; 

 913. die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen; 

 1014. die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und 

Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen; 

 15. die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- 

und Badeplätze, Friedhöfe; 

 1116. die Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und 

für die Regelung des Wasserabflusses; 

 17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, Erden und 

anderen Bodenschätzen; 

 18.  

o a) die Flächen für die Landwirtschaft und 

o b) Wald; 

 19. die Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Kleintierhaltung wie Ausstellungs- und 

Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und dergleichen; 

 1220. die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft; 
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 21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers 

oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden Flächen; 

 22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie Kinderspielplätze, 

Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen; 

 1323. Gebiete, in denen 

o a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt 

verwendet werden dürfen, 

o 14b) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte 

bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung 

von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung 

getroffen werden müssen; 

 1524. die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für besondere 

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren 

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder 

zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen 

technischen Vorkehrungen; 

 25. für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie für Teile baulicher 

Anlagen mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen 

o a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 

o b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern; 

 26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des 

Straßenkörpers erforderlich sind. 

16(1a) [1] Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 können auf den Grundstücken, auf 

denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen 

Geltungsbereich des Bebauungsplans als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt werden. [2] Die 

Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle können den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu 

erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde 

bereitgestellten Flächen.  
17(2) [1] Im Bebauungsplan kann in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass bestimmte der in ihm 

festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen nur 

 1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig oder 

 2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig 

sind. [2] Die Folgenutzung soll festgesetzt werden.  
18(2a) [1] Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der 

Innenentwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der 

nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur 

ausnahmsweise zugelassen werden können; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs 

des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden. [2] Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes 

städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 zu berücksichtigen, das Aussagen über die 

zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeindeteils 

enthält. [3] In den zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereichen sollen die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für Vorhaben, die diesen Versorgungsbereichen dienen, nach § 30 oder § 

34 vorhanden oder durch einen Bebauungsplan, dessen Aufstellung förmlich eingeleitet ist, vorgesehen sein.  

19(2b) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann in einem Bebauungsplan, auch für Teile des 

räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans, festgesetzt werden, dass Vergnügungsstätten oder bestimmte 

Arten von Vergnügungsstätten zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden 

können, um 

 1. eine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen oder anderen schutzbedürftigen Anlagen wie Kirchen, 

Schulen und Kindertagesstätten oder 

 2. eine Beeinträchtigung der sich aus der vorhandenen Nutzung ergebenden städtebaulichen Funktion 

des Gebiets, insbesondere durch eine städtebaulich nachteilige Häufung von Vergnügungsstätten, 
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zu verhindern. 
20(3) [1] Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann auch die Höhenlage festgesetzt werden. [2] Festsetzungen nach 

Absatz 1 für übereinanderliegende Geschosse und Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen können 

gesondert getroffen werden; dies gilt auch, soweit Geschosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche vorgesehen sind.  

21(4) Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, daß auf Landesrecht beruhende Regelungen in den 

Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden können und inwieweit auf diese Festsetzungen die 

Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung finden. 

22(5) Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden: 

 1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei 

denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind; 

 2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind; 

 3. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 

23(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, gemeindliche Regelungen zum 

Anschluss- und Benutzungszwang sowie Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan 

nachrichtlich übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von 

Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. 
24(6a) 25[1] Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 

sollen nachrichtlich übernommen werden. 26[2] Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des 

§ 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des 

Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan vermerkt werden.  

27(7) Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs fest. 
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Hamburg, der Kern der Metropolregion, entwickelte als Leitgedanken die 
 

WACHSENDE STADT 

Zum Erhalt der grünen „Perle Ahrensburg“ entwickelten die Bürger  

für Ahrensburg den Leitgedanken  

Durch Innenverdichtung vor Außenentwicklung 
 

MODERATES QUALITATIVES WACHSTUM.  

 

Dieser Leitgedanke wurde von der Verwaltung und Selbstverwaltung auch in die 

Kernaussage für das ISEK übernommen.  

Die ISEK-Vorlage 2009/172/1ist inhaltlich von der Selbstverwaltung Ahrensburgs am 

31.05.2010 mit 26 ja-Stimmen 1 nein-Stimme und 3 Enthaltungen beschlossen worden. 

Bis zur jetzigen Vorlage des F- / L- Plan - Entwurfs wurde das ISEK nicht verändert und 

signalisierte so den Bürgern, dass das ISEK, vom 31.05.2010 für alle Verantwortlichen eine 

verbindliche Gültigkeit hat.  

2 ISEK 
 

In diesem verabschiedeten ISEK wurde die Siedlungsstruktur Ahrensburgs verdeutlicht. 

Darin enthalten sind die Potentialflächen zur Nahversorgung, für das Gewerbe, den 

Wohnraum, die Natur, Landschaft, Freizeit und Kulturräume berücksichtigt. Diese Flächen 

und Räume sind zukunftsweisend konzipiert worden.  

 

 

 

Die vorliegende ISEK Konzeption 

wurde unter Einbeziehung der 

Planung, dass die Einwohnerzahl in 

Ahrensburg sich bis zum Jahre 2030 

auf 34Tsd. Einwohner entwickelt, auf 

den neu erarbeiteten Masterplan 

Verkehr und der Betrachtung, dass 

weiche Übergänge vom 

Siedlungsraum zu den Landschafts- 

und Naturschutzflächen zu erhalten 

sind, geleitet und entwickelt. 

 

3 Entwurf F- Plan 
 

Die Vergleichsbetrachtung zum Entwurf des F- Plans, bezieht sich auf den Ahrensburger   

F- Plan von 1974, den wir mit dem Ahrensfelder F- Plan, der zur damaligen Zeit noch 

eigenständigen Gemeinde, als Gesamteinheit zu betrachten haben.  

 Stellungnahme zum Entwurf F- und L- Plan Ahrensburg 2016 
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Bei der vergleichenden Betrachtung der F- Pläne aus den 90er Jahren, mit dem Ergebnis 

der Zukunftswerksatt 2008, dem ISEK-Konzept von 2010 zu dem jetzt vorgelegten Entwurf 

des F – Plans verdeutlicht sich, dass der Leitgedanke der Bürger, der Selbstverwaltung und 

der Verwaltung, ein    

„MODERATES QUALITATIVES WACHSTUM“ 

durch Innenverdichtung vor Außenentwicklung 

für unsere Stadt textlich in die Begründung zum F-Plan Entwurf aufgenommen worden, 

inhaltlich aber kaum erkennbar ist.  

Es ist unumgänglich, dass eine Anpassung des F- Plans an das bestehende ISEK 

angestrebt wird und nicht der umgekehrte Weg gesucht wird, dass der F- Plan Entwurf den 

von dem Stadtparlament bestätigten und verabschiedeten Inhalt des noch gültigen ISEKs 

missachtet.  

  

 

4 Allgemeiner Hinweis auf ein Nord Süd Gefälle 

 

Die Begründung zum F- Plan- Entwurf verdeutlicht, dass wenn der Entwurf so wie ausgelegt 

angenommen wird, sich in Ahrensburg ein Nord – Süd - Gefälle entwickelt. 

  

So ist es unverkennbar, dass sich die Planung verkehrsmäßig auf den Norden 

fokussiert, um das Gewerbe zu erweitern und dieses verkehrlich zu versorgen.  

 

Der Süden wird verkehrlich vernachlässigt, eine zukunftsweisende Infrastruktur für die 

angestrebten Bau- und Gewerbeflächen ist nicht erkennbar, die Wohnpotential- und 

Gewerbeflächen sollen exorbitant zum ISEK unter Vernachlässigung der 

Siedlungsgrenzen mit möglichen Gewerbeflächen an der BAB 1 ausgeweitet werden.  

Das festgelegte Ziel, eines Moderaten qualitativen Wachstums mit einer geregelten 

Wirtschaftsraumentwicklung, verbunden mit einer Innen- vor Außenentwicklung ist bei 

diesem Nord-Süd-Gefälle kaum noch erkennbar.  

Durch diesen vorgestellten F- / L - Planentwurf werden die im ISEK vorgestellten Regeln, 

auf die sich auch der Masterplan Verkehr bezogen hat, verlassen.  

 

Ein verkehrliches Nord / Süd Gefälle ist unbedingt zur Zukunftssicherung Ahrensburgs zu 

verhindern und, wie auch schon im ISEK verdeutlicht, eine ganzheitliche NORD–SÜD 

Entlastung für Ahrensburg anzustreben. 

 

 Stellungnahme zum Entwurf F- und L- Plan Ahrensburg 2016 





 

5 

  
  

 

 
Unter der Annahme, dass 50 % der neugebauten Wohnungen auf den Typ Einfamilienhaus 
und 50 % auf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entfallen, werden insgesamt rund 78 ha 
oder 780.000 qm neue Baulandflächen in der Schlossstadt bis 2030 benötigt. Die 
Verteilungsquote für die Wohnungs- und Gebäudeart sollte bei der Entwicklung 
größerer Neubaugebiete standortspezifisch angepasst werden.  

 

 
Aus diesen Ergebnissen wurde die mögliche Summe an WE bzw. EW aller Potentialflächen 
auch für den Süden Ahrensburgs bei Einhaltung des Siedlungscharakters, durch die in beiden 
F- Plänen von 1974 dargestellte Randbebauungen an den Straßenzügen, mit einem Wert von 
ca. 417 WE /ca. 1170 EW bewertet.  
 
Das entspricht dem Grundsatz eines moderaten qualitativen Wachstums bei der vorhandenen 
Infrastruktur.  
 
Dieser Zuwachsplan für den Süden Ahrensburgs ist im ISEK in einer Größenordnung von 16,7 
ha. geregelt dargestellt.  
 
Die im F-Plan Entwurf dargestellte extreme Ausweitung auf 24,3 ha. mit 952 WE im Süden ist 
unverständlich. Bis 2030 wurden 2160 WE für ganz Ahrensburg prognostiziert. Diese sind 
auch ohne den Rückgriff auf die Flächen im Süden laut ISEK Seite 66 Wohnbaupotenziale 
erreichbar dargestellt.  
 
Eine Nahversorgung (Seite 97/98) für die im F- Plan angedachte zusätzliche Anwohnerzahl 
im Süden von 2800 Personen und die sich daraus ableitende Verkehrskonzeption (Seite 
126/131) liegt zudem nicht vor.  
 
Unter dem Begriff Leitbild Gewerbe wird im Entwurf der Gewerbestandort Ahrensburg mit 
überörtlicher Funktion so beschrieben, dass dieser Standort bedarfsgerecht ausgebaut 
werden soll. Dieses auch unter dem Gesichtspunkt der gezielten Ansiedelung von Betrieben 
entlang der Landesentwicklungsachse A1 und östlich des Gewerbegebietes Nord.  
 
Unter Abb.12 Seite 74 des F Plan Entwurfs Leitbild Gewerbe, wird durch die Position 2 die 

mögliche Gewerbe - Standortentwicklung 
Anschlussstelle A1 für verkehrsintensives 
Gewerbe o.ä. beschrieben, die aber erst durch 
einen Flächentausch mit Siek eine 
wirtschaftliche Größe erreicht. Die Möglichkeit 
des Gebietsaustausches ist gegeben und 
schon seit längerer Zeit im Gespräch. 
 
Für diese Zukunftsvision die bildlich mit kurzen 
Texthinweisen in den F-Plan-Entwurf 
aufgenommen wurde, fehlen detailliertere 
textliche Darstellungen der möglichen 
Auswirkungen auf die südliche Infrastruktur 
und Verkehrsbelastung.  

 

Bedarfe in WE bis 2030 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Wohnungsneubaubedarf p.a. 35 108 246 

Bruttogeschossfläche in qm 105.923 330.905 750.872 

Nettobauland in qm 188.157 587.806 1.333.817 

Bruttobauland in qm 250.876 783.742 1.778.423 

Bruttobauland in ha 25,1 78,4 177,8 

Bruttobauland in ha p. a. 1,0 3,3 7,4 

Stellungnahme zum Entwurf F- und L- Plan Ahrensburg 2016 
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Die Begehrlichkeit auf solch markante Flächen an der Perlenkette der A1 mit der Nähe zur 
Metropolregion besteht. 
 
Bekannt ist dieses aus dem Szenario, als die Fa. Teppich KIBEK anstrebte auf den jetzt im 
Süden ausgewiesenen Flächen ein Warenhaus und Elektrohandel anzusiedeln.  
 
Zu der damaligen Anfrage kam die Aussage des Planers Masterplan Verkehr, Herrn Luft von 
der Fa. Urbanus, dass wenn an diesem Ort die angedachte Ansiedlung geschieht, eine 
exorbitante Verkehrsbelastung auf die südlichen Verbindungsstraßen Ahrensburgs 
zukommen würde.  

 

5.2 Bedenken zum Entwurf Landschaftsrahmenplan Übergeordnete Leitlinien / Grünes 

Leitbild für Ahrensburg: 

Aussagen aus dem L-Plan: 

> Landschaft als Grundlage für die Stadtentwicklung verstehen <  

Die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit als auch der Erholungswert von Natur und 

Landschaft sind nicht nur notwendige Lebensgrundlagen des Menschen, sondern 

ebenso Voraussetzungen für die ökonomische, soziale und kulturelle Stadtentwicklung. 

Hieraus folgt, dass die Flächenansprüche für eine gesamtstädtische Entwicklung die 

ökologischen und freiräumlichen Qualitäten berücksichtigen müssen. 

Der L- Plan Entwurf sagt aus, dass das grüne Leitbild für Ahrensburg sich an den Begriffen 
festmacht:  
 

kompakt – grün – vernetzt   
Innen- vor Außenentwicklung  

als Prinzip für Wohn- und Gewerbeentwicklung gewährleisten. 
 
In diesem Zusammenhang ist es auffällig, dass die landwirtschaftlichen Flächen im 
Landschaftsschutzgebiet zwischen Ahrensburg und Ahrensfelde mit einer Bebauung bis in das 
Feuchtgebiet des Ahrensfelder Abflussgrabens belastet werden sollen, obwohl noch im 
Entwurf vom Juni 2014 diese Fläche nicht als Wohnbebauung ausgewiesen wurde.  
 

Geologisch befindet sich diese Fläche vom Vogelsang in Richtung Osten im Bereich einer 

eiszeitlichen Endmoräne. Die Spuren aus der Eiszeit sehen wir in den Erhebungen der 

Wartenberge. Die aus der Endmoräne resultierenden wasserabsperrenden Schichten, sind 

der Grund für die vielen in diesem Bereich befindlichen Vorfluter und Wasserläufe. Das 

Oberflächenwasser kann nicht im Grund versickern und es bilden sich auf den Grünflächen 

und Äckern immer wieder Überschwemmungs- und Feuchtbereiche. So sorgt speziell hier der 

natürliche Umstand für die Bildung von Lebensräumen und ein reichhaltiges, attraktives 

Nahrungsangebot für Arten von Kleintieren wie Fröschen, Lurchen, Kröten, Ringelnattern, 

Kreuzottern, oder eben auch für Gänse, Störche, Kranich oder Greifvögel. Diese Fläche ist 

auch ein Rastplatz für Zugvögel, weshalb wir dieses Einod unbedingt schonend erhalten 

sollten. 

 

> Spielplätze im Waldgut <  

Innerhalb des L-Plan Entwurfes, sind im Waldgut Hagen 4 Spielplätze dargestellt. 3 dieser 

Spielplätze sind nur reine Grünflächen und als Spielplatz kaum erkennbar, wobei ein gelisteter 

Spielplatz an dem stark befahrenen Starweg durch die in den vergangenen Jahren zur 

Straßenfront entfernte Schutzhecke ein hohes Gefahrenpotential für spielende Kinder und 

Fahrzeugführer birgt.  
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Anregungen Wohnen Gewerbe 
 

 

5.3 Anregungen  
 
Wohnen: 
 

Unsere Anregungen zum Wohnen beziehen sich auf die Angleichung der Seite 85 des     
F- Plan-Entwurfes auf die Ergebnisse bzw. die verabschiedeten ISEK-Daten für den 
Süden wieder verbindlich herzustellen.  
 

Wir regen an, die z.T. drei- bis vierfach dargestellte Erweiterung der WE / EW, 
Seite 85 auf das Maß des ISEK Ergebnisses (ISEK Seite 66) zurückzuführen. 

 

ebenso die 
 

Festsetzung einer Baugrenze, die nur eine Randbebauung an den Straßenzügen 
des Waldgutes und dem Hagen ermöglicht. 

(Starweg, Vogelsang, Spechtweg und Ginsterweg) 
 
Gewerbe: 
 
In den zurückliegenden Jahren haben sich in unseren Nachbargemeinden eine Vielzahl 
von Gewerbe und Gesundheitsbetrieben angesiedelt. 
 
Der Ostring erfährt durch seine Achsenfunktion, auch verursacht durch die neuen 
Gewerbeansiedlungen eine extreme Zunahme des Straßenverkehrs. Deutlich wird die 
Zunahme zu Spitzenzeiten, wenn die Autobahnauffahrt Ahrensburg vom Süden her das 
Fahrzeugvolumen nicht mehr bewältigt und die Staus bis auf die BAB1 reichen, während 
auf der Abfahrt des Ostringes in Richtung HH BAB 1 und Siek, der Rückstau bis hinter die 
Abfahrt Ahrensfelde reicht. Wenn jetzt, wie beschrieben die Gewerbefläche an der BAB 1 
für Verkehrsintensives Gewerbe vorgesehen ist, sind Anpassungen für den Süden 
Ahrensburgs unumgänglich.  
 

Wir regen an, für das Gewerbegebiet an der A1 die Erfordernisse in detaillierter 
Beschreibung textlich auf der Seite 70 der Arbeitsstättenstandorte darzustellen 

und ebenso zukunftsorientiert, zum Schutz vor dem Verkehrslärm des Ostringes 
die Eintragung von Lärmschutzflächen für einen Lärmschutzwall. 

 
 
 
 

5.4 Anregungen zum Entwurf Landschaftsrahmenplan  

 

Der im L- und F-Plan-Entwurf dargestellte Flächenbedarf für die im Süden dargestellten 

Wohnbauflächen, ist auf das seit Jahren vertretene Maß auch unter dem Gesichtspunkt, 

dass die Flächenansprüche für eine gesamtstädtische Entwicklung die ökologischen und 

freiräumlichen Qualitäten berücksichtigen müssen, anzupassen. 

 

Wir regen an den weichen Übergang der Siedlungsräume zum Schutz der Natur 
auch im Einklang zu den Entwürfen des L- und F- Plans auf das Maß der ISEK 

Angaben anzupassen. 
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Ebenso ist es unumgänglich, in dem Entwurf des L Planes zukunftsorientiert, zum 
Schutz der Anwohner vor dem Verkehrslärm des Ostringes am Randbereich des 

Waldgutes Hagen Lärmschutzflächen für einen Lärmschutzwall einzutragen.  
 

Bei den gelisteten Spielplätzen im Waldgut Hagen regen wir eine Prüfung an, ob 
diese Plätze das Prädikat Spielplatz erfüllen.   

 
 

 

 

 

6 Bedenken / Anregungen Verkehr / Straßenkataster 

 

 

 

 

Bedenken Verkehr 

 

 

6.1 Bedenken  

In Vorbereitung zur Planung des Ostringes wurde 1973 mit dem Vertrag zur Eingemeindung 

Ahrensfeldes zwischen der Stadt Ahrensburg und der damaligen Gemeinde Ahrensfelde für 

die Eingemeindung als wesentlicher Bestandteil für die Planung eine Südumgehung 

Ahrensburgs und Ahrensfeldes durch Ahrensburg und den Kreis Stormarn in die Vertrags-

modalitäten aufgenommen und vereinbart.  

Da Ahrensfelde zum Zeitpunkt der Planung des Ostringes eigenständig war und die 

Befürchtung bestand durch die Ostringanbindung vom Durchgangsverkehr überrollt zu 

werden, wurde in den F-Plan Ahrensburgs die Trasse einer Verkehrstangente losgelöst von 

der Dorfstraße eingetragen.  

In dem 1974 erstellten F-Plan der Stadt Ahrensburg wurden die Hauptverbindungsstraßen und 

Trassen für mögliche Verkehrsachsen dargestellt. Ahrensfeldes Gemeindegrenzen ziehen 

sich im Süden Ahrensburgs bis in die Wohnbereiche Ahrensburgs, weshalb bei der Planung 

des Ostringes, der über Gemeindeflächen Ahrensburgs, Ahrensfeldes und Großhansdorfs 

geplant wurde, von den Verwaltungen den Anwohnern der Quartiere, die im   Einzugsbereich 

des Ostringes liegen, zugesagt wurde, dass durch diesen Straßenneubau keine Belastungen 

für die Quartiere entstehen werden.  

 

 

Hauptverbindungsstraßen 

Im Ahrensfelder und Ahrensburger F- Plan werden Hauptverbindungsstraßen durch eine gelbe 

Kennzeichnung definiert. 

Diese Definition wird im Süden komplett verändert dargestellt und die Hauptverbindungs- 

straßen auf bisherige Quartierssammelstraßen verlagert bzw. nicht mehr erforderliche 

Kartierungen von Hauptverbindungsstraßen fortgeführt. Diese Verlagerung bzw. der 

Planungsvorgang widerspricht den Handlungsvorgaben der Lärmschutzverordnung. 

 So wird die Hauptverbindungsstraße Hagener Allee, die sehr gut mit breiten 

beidseitigen Fußwegen, Radwegen und teilweise mit Fahrradschutzstreifen 

ausgestattet zu über 2/3 durch unbewohntes Gebiet führt und seit über 45 Jahren die 
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Hauptverbindungsstraße von der Bogenstraße, dem Bargenkoppel Redder bis zur 

Straße „Am Hagen“ ist, als Hauptverbindungsstraße entwidmet.  

 

 Eine ähnliche Vorgehensweise liegt bei den Straßenzügen Vierbergen und 

Ahrensfelder Redder vor. Von dem Straßenzug Vierbergen, der die Hauptverbindung 

über den Ahrensburger Redder und die Dorfstraße Ahrensfelde bis zum Braunen 

Hirschen ist, wird die Verkehrslast der Manhagener Allee aufgenommen. Diese 

Straßenzüge, die zur Gemeinde Ahrensfelde gehören, sind in dem F Plan Ahrensfelde 

als Hauptverbindungsstraßen geführt. 

 

 Dafür soll die Zuordnung zu Hauptverbindungsstraßen auf den Ahrensfelder- und dem 

Starweg, die bisher nur die Definition Sammel- bzw. Haupterschließungsstraße haben 

und Schulwege für unsere Schulanfänger des Waldgutes und Ahrensfeldes sind, 

verlagert werden.  

 

Die Hagener Alle wird durch die neue Ansiedlung von Firmen und Discountern im Umfeld des 

Gewerbegebietes West und durch die Ausweitung der Wohngebiete Kirschplantage / Hagenau 

an der Bogenstraße unweigerlich in ihrer seit Jahrzehnten bestehenden Funktion als 

Hauptverbindungsstraße zur Anbindung an den Hagen genutzt.  

Diese Straße, mit den vorab beschriebenen positiven Merkmalen, aus der bestehenden 

Kennung als Hauptverbindungsstraße zu nehmen ist nicht nachvollziehbar. 

Unverständlicher Weise wird auch immer wieder im Masterplan Verkehr die 

Hauptverbindungsstraße Vierbergen als zu sperrende Anliegerstraße aufgeführt, da kein 

Effekt erwartet wird. 
 

Unverständlich, da der Straßenzug Vierbergen zu Ahrensfelde gehört und die Ahrensfelder 

Feuerwehr gehindert wird, auf direktem Weg die zu schützenden Bereiche Ahrensfeldes zu 

erreichen.  
 

Unverständlich auch, weil die Anlieger dieser Hauptverbindungstraße dann ja keine weitere 

Belastung zu befürchten hätten, wenn von der Öffnung kein Effekt ausgehen soll. 
  

Bis zum heutigen Tage ist die rechtliche Grundlage einer Sperrung dieser 

Hauptverbindungsstraße nicht vorgelegt worden. Wirtschaftlich wird der Hamburger 

Verkehrsverbund die Brückeninstandsetzung zu seinen Kosten wie bei allen bisherigen 

Bauwerken des HVV in Ahrensburg tragen. 

In beiden Situationen Hagener Allee / Vierbergen hat der Vorgang ein Geschmäckle, da es 

sich bei beiden Straßenzügen, die in ihrer Zuordung verändert wurden a) um das Villenviertel 

Ahrensburg handelt und speziell hier ein Ruhepol vorbereitet wird und bei der Straße 

Vierbergen Ahrensburger Entscheidungsträger ihren Wohnsitz haben.  

Es widerspricht auch aus rechtlichen Grundlagen der Lärmschutzverordnung, zu Lasten von 

Quartiersstraßen eine Hauptverbindungsstraße durch eine Sperrung zu beruhigen und den 

möglichen Verkehr abzuleiten. 

Nachweislich entstehen durch diese Sperrung und Umverlagerung in andere Wohnstraßen 

Verkehrs- und Luftbelastungen, wie sie nach der Lärmschutzverordnung zu verhindern sind. 

Um nach der Lärmschutzverordnung Straßengefüge zukunftsweisend anzupassen, sollten 

Straßen durch neu erbaute Paralleltrassen die eindeutig Parallelfunktionen übernehmen, einer 

Entlastung zugeordnet und in Ihrer Klassifizierung abgestuft werden. Dieses trifft seit dem 

Ausbau des Braunen Hirschen für die Straßen Spechtweg, Am Hagen und dem Dänenweg zu. 

Von den Quartiersstraßen des Waldgutes, die durch die bisherige verstärkte Nachverdichtung 

und die Nutzung von günstigeren Querungswegen immer mehr belastet werden. Wenn jetzt  
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noch zusätzlich die im F- Plan beschriebenen Ausweitung der Gewerbeflächen im Süden 

(Gewerbe West & A1) geschieht, ist die verkehrliche Überplanung des Südens und die 

Aufnahme eines Planungskorridors für eine Südumfahrung in den F-Plan unumgänglich. 

 

Südumfahrung 

Zum Jahresbeginn wurden weitere Planungen für die S4 angeschoben und im Auftrag der 

Deutschen Bahn auch im Zuge der Planung für die Gleiserweiterung der S-Bahn-Strecke S4 

das nahe Umfeld des Tunneltals weitergehend untersucht. Zur Jahresmitte haben die 

Untersuchungen und Bohrungen ergeben, dass das Gelände an den Bahngleisen um den 

Braunen Hirschen eine bemerkenswerte Anzahl von Fundstücken aufwies. 

Wenn dieses Umfeld vorsorglich nicht durch ein Konzept zur Querung und Verkehrsleitung im 

südlichen und schmaleren Bereich des Tunneltals geschützt wird, würde wohlmöglich die 

„Schatztruhe der Eiszeit“ mit unwiederbringlicher Historie zerstört werden.  

 

 

Anregungen Verkehr 

 

 

 

6.2 Anregungen  

 
Hauptverbindungsstraßen 

Im Ahrensfelder und Ahrensburger F-Plan werden Hauptverbindungsstraßen durch eine gelbe 

Kennzeichnung definiert. 

Die Hauptverbindungsstraße Hagener Allee verbindet seit gut einem ½ Jahrhundert die 

Hauptverbindungsstraße Bargenkoppel Redder, Bogenstraße, angeschlossen an das 

Wohngebiet Kirschplantage und das Gewerbegebiet West mit dem im Süden verlaufenden 

Braunen Hirschen.  Im nördlichen Bereich der Hagener Allee ist es empfehlenswert, so wie im 

Bargenkoppel Redder, der eine Hauptverbindungsstraße ist, ein durchgehendes Parkverbot 

einzurichten. Die Grundstücke in diesem Bereich weisen eine Größe auf, die die Aufnahme 

des ruhenden Verkehrs ermöglichen sollte. Die Vorgärten haben durch die enorme Größe der 

Grundstücke den entsprechenden Raum. Die Hagener Allee ist die einzige Verbindungsstraße 

im Waldgut, die mit breiten beidseitigen Fußwegen, Radwegen und teilweise mit 

Fahrradschutzstreifen ausgestattet ist. Sie führt zu über 2/3 durch unbewohntes Gebiet und 

führt somit zu einer geringen Lärm- und Umweltbelastung der Anwohner. Der Ahrensfelder 

Weg und der Starweg weisen diese Vorteile nicht auf, wobei diese Straßenzüge die 

Schulwege für unsere Schulanfänger aus Ahrensfelde und dem Waldgut sind und eines 

besonderen Augenmerks bedürfen. 

 

Wir regen an, dass die Straßenzüge Ahrensfelder Weg und der Starweg  

in der F-Plan Zuordnung nicht mehr als Hauptverbindungsstraße  

deklariert werden und die Markierung im F-Plan aufgehoben wird. 
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Wir stellen seit der Sperrung der Straße Vierbergen eine Zunahme des Verkehrs aus 

Großhansdorf kommend fest. Bisherige Anfragen von Anwohnern des Waldguts bzw. 

Großhansdorfs während einiger Bauausschusssitzungen wurden von der Verwaltung 

Ahrensburgs nicht verfolgt. Bis zur Sperrung des Straßenzugs Vierbergen, der die 

Hauptverbindung über den Ahrensburger Redder und die Dorfstraße Ahrensfelde bis zum 

Braunen Hirschen ist, wurde die Verkehrslast der Manhagener Allee aufgenommen. Durch die 

Sperrung nutzen die Verkehrsteilnehmer nicht die von den Planern vorgetragene Route über 

den Ostring, da diese bedeutend Zeitaufwändiger ist, sondern nutzen die Verbindung der 

Straßenzüge des Waldgutes da sie ja schon am Aalfang sind. Für den Spechtweg, und den 

Dänenweg hat die neu eingerichtete Parallelstraße Brauner Hirsch die Funktion der 

Hauptverbindungsstraße übernommen.  

 

Wir regen an, dass auf der Grundlage der Lärmschutzverordnung  

die Sperrung des Straßenzuges Vierbergen aufgehoben  

und als Rettungsweg seiner Funktion wieder zugeführt wird.  

 

Für den Braunen Hirschen regen wir an, dass dieser Straßenzug  

als Hauptverbindungsstraße deklariert wird und im Gegenzug  

die Straßen Spechtweg, Am Hagen und Dänenweg  

als Hauptverbindungsstraße ausgetragen werden. 

 

 

 

 

Südumfahrung 

Seit Jahresmitte haben die Untersuchungen und Bohrungen ergeben, dass das Gelände an 

den Bahngleisen um den Braunen Hirschen eine bemerkenswerte Anzahl von Fundstücken 

aufweist. Um dieses Umfeld zu schützen, sollte vorsorglich ein Konzept zur Querung und 

Verkehrsleitung im südlichen und schmaleren Bereich des Tunneltals auch zur Entlastung der 

Siedlung am Hagen und des Waldgutes angedacht werden. Der bestehende Straßenzug 

Brauner Hirsch könnte im Abschnitt von der Straße Am Kratt bis kurz vor dem Übergang zur 

ehemaligen B 75 renaturiert werden, so würde diese Möglichkeit aus archäologischer Sicht 

und dem Naturschutz deutliche Vorteile gegenüber der bestehenden Konstellation bringen, 

denn es würde auch durch die Renaturierung die feuchte Senke am jetzigen Übergang das 

Vorkommen der Kleintiere besonders nachhaltig schützen.  

 

Wir regen an, auf Grund der Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen des 

Tunneltals und der zu erwartenden Zunahme des Verkehrsaufkommens den 

Trassensuchraum wie z.B. in der Seite 131 des F Plan Entwurfes (Abb. 24) dargestellt, 

in den F Plan aufzunehmen. 
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Unser Fazit nach der Durcharbeitung des F- und L- Plan-Entwurfs: 

Die Ahrensburger haben gemeinsam die Zukunftsvision für Ihre Stadt bis 2030 entwickelt.  

Diese gemeinsame Vision ist in den vorgelegten Entwürfen der F- und L- Pläne nur noch 

schwach erkennbar. Die vorgelegten Entwürfe der Wohnpotentialflächen kommen in ihrer 

Größe nur Investoren zugute.  

Unsere Stadt wird sich in weiten Feldern zu ihrem Nachteil entwickeln, wenn die Entwürfe so 

wie vorgelegt angenommen werden und Ahrensburg sein positives Bild nach außen verliert. 
 

Nach ausführlicher Überlegung erscheint es uns Bürgern aus den nun vorliegenden Eckdaten 

der Stadt, dass zu prüfen ist, ob Ahrensburg der geplanten Ausweitung überhaupt 

gewachsen ist.  

Uns erscheint es fragwürdig, ob der aus den Plänen angedachte Zuwachs, der sich auch auf 

die soziale Infrastruktur auswirkt bei dem jetzt schon bestehenden Investitionsstau, maroden 

Straßen und Behördengebäuden erstrebenswert ist.   

Nach heutigen Erkenntnissen bestehen kaum noch verbindliche Grunddaten zu den genutzten 
Planungsdaten, da Ahrensburg sich den Zieldaten 2030 heute schon genähert hat. 
  
Wir sehen es als geboten an, dass die verantwortlichen Verwaltungs- und Politikgremien vor 
der Verabschiedung dieser Pläne gemeinsam eine verbindliche Strategie 2030 unter den jetzt 
bekannten Daten gemäß dem „moderaten qualitativen Wachstums“ für Ahrensburg erarbeiten.  
 
   

Mit nachbarschaftlichen Grüßen 

der  

            

                   

          

p.s. 

Zum formalen und Grundsätzlichen: 

Zur Auslegung des F-Plan - Entwurfes gab es leider das Problem, dass der digitale Abruf des 

ISEKs und der Entwurf des F-Plans auf eine nicht gepflegte offizielle Seite der Stadt 

Ahrensburg geleitet wurden, was zu einiger Irritation und Zeitverlusten führte.  

Bitte prüfen Sie dieses Problem und gleichen Sie bitte die Seite an die aktuellen Daten an. 

Da einige Daten des Masterplans Verkehrs nicht auffindbar waren, versuchten wir leider 

vergeblich die Fa. Urbanus zu erreichen. Zu den von uns genannten Verkehrsdaten 

Südbelastung, Hagener Allee, Vierbergen, Verbindung Nord / Süd Trasse, reichen wir 

kurzfristig datenbasierende Stellungnahmen nach. 

 

In Kopie: dem Bürgermeister, Bürgervorsteher und den Fraktionen des Stadtparlamentes. 

 Stellungnahme zum Entwurf F- und L- Plan Ahrensburg 2016 







Eingabe FN-Plan (2 Seiten)  11.12.2016 

 
                                                          
 
 
 
 
Stadt Ahrensburg 
Fachdienst IV.2 
Stadtplanung 
 
Frau Stefanie Soltek 
 
Eingabe zum Flächennutzungsplan                                     11.12.2016 
 
Der Flächennutzungsplan-Entwurf mit Stand Oktober 2016 sieht für die südlichen Ortsteile 
Am Hagen, Ahrensfelde und Waldgut Hagen erhebliche Änderungen gegenüber den Vor-
entwürfen vor. 
Dazu gibt es von uns Bedenken vorzubringen gegenüber der Planung künftiger Wohnbau-
flächen und der Verkehrsanlagen. Es wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Betrachtung Südliche Ortsteile Waldgut Hagen, Am Hagen 
  
A. Wohnbebauung  

 

- Laut neuem F-Plan-Entwurf sind 970 WE in den südlichen Ortsteilen Waldgut Ha-
gen, Am Hagen und Ahrensfelde geplant.  

- Dieses entspricht nicht den Ergebnissen der im Jahr 2008 von der Stadt mit den 
Bürgerinnen und Bürgern durchgeführten „Zukunftswerkstatt“ und dem daraus ent-
wickelten „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK). 

- Ergebnisse des ISEK sahen hier in diesem Außengebiet ca. 200 neue WE vor   
- Wachstum sollte primär durch Innenverdichtung und sekundär durch Außenverdich-

tung stattfinden 
 
B. Einwohnerzunahme  
 

- Bei einer Belegung von 3-4 Personen pro Wohneinheit würde die Einwohnerzahl im 
gesamten Stadtteil Hagen und Ahrensfelde um 3.000 bis 4.000 Einwohner anstei-
gen, also von derzeit 6.500 Einwohnern auf 9.500 bis 10.500 Einwohnern. 

 
C. Zunahme des KFZ-Bestands / -Verkehrs 
  

- Bei derzeit rund 1,5 -2 Fahrzeugen pro Haushalt (laut offizieller Statistik) würde der 
KFZ-Zuwachs bei 970 WE auf bis zu 1.940 Fahrzeuge ansteigen. Damit steigen 
Quell- und Zielverkehr, die Verkehrsgefährdung und die Lärm- und Abgasbelastung 
im gesamten Wohngebiet Waldgut und Siedlung Hagen erheblich an. 

 
 
Folgen und auftretende Probleme  

- immense Verdichtung der Wohnbebauung im Ahrensburger Süden  
- Charakter der offenen und durchgrünten Siedlungsstruktur wird negativ verändert  





-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von:   
Gesendet: Donnerstag, 12. Januar 2017 12:47 
An: Kirchgeorg, Annette 
Betreff: Einwendung zum Entwurf des Flächennutzungsplans 
 
Sehr geehrte Frau Kirchgeorg, 
 
bezüglich des ausstehenden, neuen Flächennutzungsplans der Stadt Ahrensburg möchte ich Sie 
darüber informieren, dass sich im Frühjahr, Sommer und Herbst regelmäßig Kraniche sowie auch 
vereinzelt Weißstörche auf der Feuchtwiese aufhalten, die an den Bereich des Starweges grenzt, der 
parallel zum Amselweg verläuft. Diese Feuchtwiese soll laut Plan zu Bauland werden und liegt vom 
Amselweg aus schauend in Richtung Osten zwischen Starweg und Ostring hinter dem Knick ab Höhe 
Einmündung Birkenhain/Amselweg. 
 
Vielleicht wäre es doch besser dieses bisherige Landschaftsschutzgebiet in ein Naturschutzgebiet 
umzuwandeln anstatt in Bauland. 
 
Vor unserem heutigen Telefonat habe ich das Vorkommen der Kraniche in diesem Bereich ebenfalls 
gemeldet. Man riet mir dort, mich diesbezüglich auch an Sie zu wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 
 

 
 



Von: Freimuth, Katharina
An: Soltek, Stefanie
Betreff: WG: Einwendung zum geplanten FNP der Stadt Ahrensburg, Gebiet östlich des Starweges
Datum: Montag, 16. Januar 2017 16:32:15

 
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Katharina Freimuth
 
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Stadtplanung/Bauaufsicht/ Umwelt
Zimmer 505A
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 Ahrensburg
Tel:   04102 77-234
Fax:  04102 77-167
E-Mail: katharina.freimuth@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de
 
Von:  
Gesendet: Montag, 16. Januar 2017 16:30
An: Freimuth, Katharina
Betreff: Fwd: Einwendung zum geplanten FNP der Stadt Ahrensburg, Gebiet östlich des Starweges
 

Von meinem iPad gesendet

Anfang der weitergeleiteten E‑Mail:

Von: 
Datum: 16. Januar 2017 um 16:27:45 MEZ
An: annette.kirchgeorg@ahrensburg.de, j.schulz@kreis-stormarn.de,
stefanie.mellinger@ahrensburg.de, ahrensburg@NABU-hamburg.de,
petra@sidow.info, stadtplaner@wirsind.de
Betreff: Einwendung zum geplanten FNP der Stadt Ahrensburg, Gebiet
östlich des Starweges

Sehr geehrte Damen und Herren,

wohlwissend, dass die Einwendungsfrist zum Entwurf des neuen FNP bereits
abgelaufen ist, die ich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht einhalten
konnte, schreibe ich Ihnen heute dennoch. Ich habe Bedenken bezüglich der
geplanten Umwandlung der Fläche östlich des Starweges. Bisher war dieses
Gebiet zu großen Teilen als Landschaftschaftsschutzgebiet ausgewiesen und
soll nun in größerem Umfang zu Bauland werden.

Die Bebauung unseres Wohngebietes "Waldgut Hagen" hatte man in den
dreißiger Jahren aus guten Gründen genau an diesem Teil der Straße enden
lassen. Damals folgte man mit der Bebauung den landschaftlichen
Gegebenheiten. Sie fand demzufolge konsequent auf den Ausläufern einer
eiszeitlichen Endmoräne statt, die einen trockenen, sandigen Untergrund auf
einem leicht erhöhtem Niveau bietet, der für eine Bebauung ideal ist.





Von:
An: stefanie.mellinger@ahrensburg.de; Kirchgeorg, Annette; Freimuth, Katharina; Soltek, Stefanie
Betreff: Einwendung zum Entwurf zum neuen FNP der Stadt Ahrensburg
Datum: Mittwoch, 1. Februar 2017 17:30:00

Sehr geehrte Frau Mellinger, sehr geehrte Frau Kirchgeorg, sehr geehrte Frau Freimuth, sehr geehrte Frau
Soltek,

ich hatte Sie bereits mit zwei kürzer gefassten Einwendungen angeschrieben, die sich gegen die Pläne der Stadt
wenden, hier im Süden Ahrensburgs bisher als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesene Bereiche in Bauland
umzuwidmen.

Darin ging es mir als Anliegerin des Amselweges vor allem um das Gebiet am Starweg.
Zum einen gehört die große Wiese, die parallel zum Amselweg in Richtung Ostring liegt, zum Revier der hier
im Süden lebenden Kraniche, zum anderen sorge ich mich um die alten Eichen des großen Knicks, falls durch
groß angelegte Baumaßnahmen und sich daraus ergebende Trockenlegungen der Grundwasserspiegel absinken
sollte. Bei der Wiese handelt es sich laut Landschaftsplan um eine Feuchtwiese.

Für uns Anleger in diesem Teil des Waldgutes sind diese Wiesen, die zwischen Starweg und Ostring liegen,
zudem das letzte verbliebene Stück Feldmark, was uns allen hier zur Naherholung dient. Zwischen der Hagener
Allee und dem südlichen Teil des Starweges gibt es ansonsten keinen Spielplatz oder andere Flächen, die
unserer Erholung dienen könnten.

Um aus o.a. Gründen zu verhindern, dass die ohnehin schon im alten FNP als Bauland ausgewiesene Fläche am
Starweg im nun geplanten Maße vergrößert wird, möchte ich Ihnen heute vorschlagen einmal darüber
nachzudenken, die im Gewerbegebiet Nord vorgesehenen Erweiterungsflächen, in denen vorwiegend "Weißes
Gewerbe" mit wohngebietsverträglicher Nutzung angesiedelt werden soll, als Mischgebiet auszuweisen, so wie
es auch im Gewerbegebiet West der Fall ist.

Die Flächen, die an den Beimoorweg und den Kornkamp-Süd angrenzen, wären wegen der Nähe zum
Beimoorwald bestimmt auch als Wohnraum attraktiv. Hier ist zudem die nötige Infrastruktur in großen Teilen
bereits vorhanden und das Gebiet ist sehr gut an den Verkehr angebunden, im Gegensatz zu den von Ihnen
angedachten Flächen im Ahrensburger Süden.

Da es mir derzeit gesundheitlich nicht sehr gut geht, hatte ich die Einwendungsfrist leider nicht einhalten
können. Auch kann ich kräftemäßig meine Bedenken zum FNP nur in Teilbeiträgen liefern. Ich bitte hierfür um
Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen







Von: Kirchgeorg, Annette
An: Soltek, Stefanie
Betreff: WG: Neuer Nutzungsplan/Ostseite Vogelsang
Datum: Montag, 12. Dezember 2016 14:31:21

 
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Annette Kirchgeorg
 
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Fachdienst IV.2.10
Zimmer 305
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 Ahrensburg
Tel:   04102 77-287
Fax:  04102 77-167
E-Mail: annette.kirchgeorg@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de
 
Von:  
Gesendet: Montag, 12. Dezember 2016 12:11
An: Kirchgeorg, Annette
Betreff: Neuer Nutzungsplan/Ostseite Vogelsang
 
 
Sehr geehrte Frau Kirchgeorg,
 
kürzlich haben wir von dem neuen Nutzungsplan erfahren und waren ganz entsetzt, daß
eine evtl Bebauung im Landschaftsschutzgebiet entstehen soll. Unser Grundstück am
Vogelsang 132 haben wir 2007 aufgrund der Nähe zum Landschaftsschutzgebiet gekauft.
Hierbei war uns die offene Sichtachse nach Ahrensfelde und die Naturverbundenheit mit
dem Biotop des Knickes kaufentscheidend. Man sollte doch die ohnehin seltenen
Landstriche, wo im Frühjahr und Herbst wahre Naturschauspiele von Wildvögeln und
anderer Tiere sich abspielen, erhalten! Daher können wir dem neuen Flächennutzungsplan
zur Ostseite Vogelsang nicht zustimmen und bitten Sie daher über alternative
Möglichkeiten nachzudenken, daß das Bitop erhalten bleiben kann.
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis mit vielen Grüssen

 
 
Von Samsung-Tablet gesendet





















Von: Becker, Andrea
An: Soltek, Stefanie
Betreff: WG: Einspruch gegen Entwurf Flächennutzungsplan Ahrensburg
Datum: Freitag, 25. November 2016 09:02:51
Anlagen: image001.jpg
Dringlichkeit: Hoch

 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Andrea Becker
 
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Fachdienst Stadtplanung, Bauaufsicht, Umwelt
Zimmer 302
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 Ahrensburg
Tel:   04102 77-290
Fax:  04102 77-165
E-Mail: andrea.becker@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de

 
 

 
 

Von: Haase, Angela 
Gesendet: Donnerstag, 24. November 2016 17:02
An: Becker, Andrea
Cc: Kania, Peter; Sarach, Michael
Betreff: WG: Einspruch gegen Entwurf Flächennutzungsplan Ahrensburg
Wichtigkeit: Hoch
 
Von:  
Gesendet: Mittwoch, 23. November 2016 10:44
An: Rathaus Eingang
Betreff: Einspruch gegen Entwurf Flächennutzungsplan Ahrensburg
Wichtigkeit: Hoch
 
Sehr geehrter Bürgermeister Sarach,
 
hiermit erhebe ich fristgerecht Einspruch gegen den vom 7. November bis zum 12. Dezember
2016 im Foyer des Rathaus öffentlich ausgelegten Entwurf des neuen Flächennutzungsplans für
die Stadt Ahrensburg und bitte um entsprechende Berücksichtigung.
 
Dieser entspricht in wesentlichen Teilen nicht einem im Bürgersinn für die Zukunft dringend
notwendigen, nachhaltigen und vernünftigen Verkehrskonzept. Denn so ist zum Beispiel die für
eine wachsende Stadt wie Ahrensburg erforderliche Südtangente im Flächennutzungsplan „nur
zur Information“ als Vorentwurf als möglicher Trassensuchraum enthalten. Fatalerweise ist
damit der Empfehlung des Masterplans Verkehr gefolgt worden, der auf völlig veralteten Zahlen
basiert und die aktuelle Entwicklung nicht berücksichtigt. Das ist verantwortungslos und
unprofessionell.
 
Zugleich soll der Süden Ahrensburgs zum größten Neubaugebiet der Stadt werden. Damit wird
nicht nur allein in einem Radius von knapp zwei Kilometern über 243.000 Quadratmeter
bisheriges Landschaftsschutzgebiet (§18 LNatSchG) vernichtet. Auch mehrere tausend



zusätzliche Fahrzeuge bei derzeit inzwischen 952 dort geplanten Wohneinheiten werden die
Umwelt und das schon jetzt unzureichende Straßennetz schwer belasten.
 
Ahrensburg braucht darum zuerst ein ganzheitliches, bedarfsgerechtes sowie
zukunftsorientiertes Struktur- und Mobilitätskonzept für den wachsenden Individual- und
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), das dann als Grundlage für mögliche weitere
Wohneinheiten dienen kann – und nicht umgekehrt.
 
Außerdem ist nicht nachvollziehbar, warum die im Juni vergangenen Jahres noch deutlich
geringeren Angaben zur geplanten Wohnbebauung im Süden Ahrensburgs nun plötzlich auf 952
Wohneinheiten statt bisher 514 möglichen Wohneinheiten angehoben worden sind. Das sind
438 Wohneinheiten mehr!
 
Zum besseren Verständnis nachfolgend die erhöhten Werte bezogen auf die Planungsgebiete:
 
östlich Ginsterweg:
80 Wohneinheiten statt jetzt 125/+45,
 
Spechtweg/Brauner Hirsch/Hagener Allee:
statt bis zu 340 Wohneinheiten (zum Teil fast dreigeschossig) jetzt 425/+85,
 
östlich Starweg:
56 Wohneinheiten statt jetzt 325/+269.
 
östlich Vogelsang:
38 Wohneinheiten statt jetzt 50/+12.
 
Up’n Barg/Ahrensfelde:
 
+27 geplante Wohneinheiten. Davon war 2015 noch gar keine Rede.
 
Insgesamt wiederhole und bekräftige ich meine bereits am 30. April 2015 bei der Stadt
Ahrensburg eingereichte Position. Heute wie damals lege ich auch Wert darauf, dass
 

-          die bislang geplante Bahnbrücke im Bereich Gut Stellmoor unbedingt vorsorglich auf
Höhe der Eulenkrugstraße verlagert wird, damit die Deutsche Bahn keine teuren Fakten
auf Kosten der Steuerzahler im Zusammenhang mit der Südtangente schafft und der
Verkehr noch ungehinderter durch die Siedlung Am Hagen und das Dorf Ahrensfelde bis
zur Autobahn A1 nach Großhansdorf gelenkt wird
 

-          die Deutsche Bahn nur im Einvernehmen mit den verkehrlichen und
umweltschutzrelevanten Erfordernissen der Menschen in der betreffenden Region sowie
Ihrer politischen Vertreter handeln darf. Hier ist der Bund unverzüglich in die
Verantwortung zu nehmen, um einen nicht nachvollziehbaren und unangemessenen
Alleingang aus kommerziellen Gründen zu verhindern.
 

 
Bitte bestätigen Sie den Eingang meines Einspruchs und die Berücksichtigung der Eingabe.



 
Mit freundlichen Grüßen
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 







Von:
An: Kirchgeorg, Annette; stefanie.mellinger@ahrensburg.de; Soltek, Stefanie; j.schulz@kreis-stormarn.de
Betreff: Einwand zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes
Datum: Montag, 13. März 2017 10:21:32

Sehr geehrte Damen und Herren,

da der Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan aufgrund der "Kieler Rüge" und anderer Einwände noch
einmal überarbeitet werden muss, möchte ich die Gelegenheit nutzen und meinerseits noch einen weiteren
Einwand dazu vorbringen.

Ich lebe im "Ahrensburger Süden" und möchte, dass von dem Plan Abstand genommen wird, hier bei uns
bestehende Landschaftsschutzgebiete in Bauland umzuwidmen, um sie anschließend im, inzwischen bekannten,
großen Umfang zu bebauen.

Wie Herr Sarach es gegenüber dem Hamburger Abendblatt bestätigt hat, gibt es sehr wohl alternative Flächen
für eine Bebauung, bei denen es sich nicht um geschützte Landschaften handelt und auf die aus diesem Grunde
zuerst zurückgegriffen werden muss.

Ich habe das Ahrensburger Gebiet auf Google Maps in Kombination mit dem "Geoportal Stormarn" in
Augenschein genommen und möchte Sie als Ergebnis meiner Beobachtungen auf folgende Flächen, die KEINE
Landschaftsschutzgebiete sind, als mögliches Bauland aufmerksam machen:

1) In Ahrensfelde gibt es das von Ihnen bereits in Betracht gezogene Gebiet östlich der
Straße Up'n Barg, hinter der bereits vorhandenen Häuserreihe.

2) In Ahrensfelde gibt es außerdem ein Teilgebiet, das zwischen Schusterredder,
Teichstraße und Ahrensburger Redder liegt und für eine Bebauung in Frage käme, da es kein
Landschaftsschutzgebiet ist. Dort wäre auch eine gute Verkehrsanbindung für die Bautätigkeiten gegeben.

3) Zwischen Spechtweg und Braunem Hirsch gibt es ein Teilstück, das parallel zur Hagener Allee hinter den
Fußballplätzen liegt, kein Landschaftsschutzgebiet ist und somit für eine Bebauung in Frage kommt.

4) Verläßt man Ahrensfelde in Richtung Ostring, liegt am Ortsausgang links in der Ecke
zwischen Starweg und Dorfstraße ein Grundstück, das weder Landschaftsschutzgebiet
ist noch in den "Sichtachsen" der Schutzgebiete liegt, die Sie in Ihren Planungen ja auch berücksichtigen
müssen. Es käme für eine Bebauung auch deshalb in Frage, weil es ideal an den Verkehr angebunden ist.

5) Im oberen Starweg steht Ihnen das Gebiet, das bereits im alten FNP als solches eingezeichnet ist, als Bauland
zur Verfügung.

6) Im Gewerbegebiet West, das als "Mischgebiet" ausgewiesen ist, steht Ihnen in der
Bogenstraße gegenüber der Kirschplantage vor der Agentur für Arbeit eine große,
freie Fläche zur Verfügung.

7) Auf der Westseite des daneben ansässigen Aldimarktes gibt es ebenfalls ein
größeres, freies Grundstück, das für eine Bebauung in Frage käme.

8) Auf der gegenüberliegenden Seite der Bogenstraße liegt ebenfalls ein größeres, freies Areal. Dieses verläuft
längsseits, angrenzend an die Kirschplantage, von der Bogenstraße bis hinunter zur U-Bahnlinie bzw. zum
Kuhlenmoorweg. Angelehnt an den Baustil der Kirschplantage könnte man hier noch weitere Wohngebäude
errichten.

9) Nach dem Platzen der Verhandlungen mit einer Brauerei steht das Gelände des
ehemaligen Rohrbogenwerkes eventuell für eine Wohnbebauung zur Verfügung.

10) Im Westen Ahrensburgs könnte man im Bereich zwischen Heidekamp/Lange Koppel/Am Neuen Teich
nach dem Vorbild "Schäferweg" mit weiteren Wohngebäuden nachverdichten.



11) Ebenso verfahren könnte man im gesamten Areal zwischen Stormarnstraße,
Hermann-Löns-Straße, Reeshoop und Fritz-Reuter-Straße. In der Hermann-Löns-Straße und der Gerhardt-
Hauptmann-Straße sind ja bereits drei neue Mietshäuser mit jeweils 22 neuen Wohneinheiten entstanden. Es
gibt hier noch weitere Baulücken, die entsprechend bebaut werden könnten.

12) Am Ende des Rosenweges liegt in Richtung Norden, parallel zur Gustav-Delle-Straße
verlaufend und in Richtung Osten von der L 225 (Bünningstedter Straße) abgegrenzt,
ein größeres Ackerstück, das nicht als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, und sich für eine Bebauung gut
eignet.

13) Im Bereich zwischen Reeshoop, Mühlenredder und Friedensallee liegt eine Kleingartenkolonie, die
eventuell auch als Bauland zur Verfügung stünde.

14) Wenn die Stadt die Buchbinderei Schacht, wie schon seit längerem angedacht, in ein Gewerbegebiet
auslagern würde, entstünde eine große und sehr attraktive Baufläche zwischen Jungborn und am Tiergarten.

15) Die Fläche, die nördlich des Neubaugebietes Erlenhof liegt, ist ebenfalls kein Landschaftsschutzgebiet, und
steht der Stadt weiterhin für eine Bebauung zur Verfügung.

16) Im Gartenholz befindet sich am Ende der Straße Norderoogstieg ein geeignetes, unbebautes Gelände, das
ebenfalls kein Landschaftsschutzgebiet ist.

17) Wie ich Ihnen schon in einem früheren Schreiben vorschlug, könnten Sie außerdem im geplanten
Gewerbegebiet Beimoorweg/Kornkamp-Süd die Errichtung von Wohngebäuden genehmigen, wenn Sie es als
"Mischgebiet" ausweisen würden.

Außerdem sollten Sie in Ihre Planungen einbeziehen, dass in letzter Zeit eine hohe Eigendynamik auf dem
bestehenden Immobilienmarkt zu beobachten ist, die durch das Wegziehen und Versterben der älteren
Bevölkerung entsteht. Es vollzieht sich hierbei ständig und automatisch eine Nachverdichtung. Ziehen Sie als
Beispiel dafür den Burgweg heran. Dort wurden in den letzten zwei Jahren Grundstücke frei, auf denen dann 16
neue Wohneinheiten entstanden anstelle von  3 alten Häusern, die dort abgerissen wurden. Dieses Szenario
vollzieht sich in ähnlicher Weise im gesamten Stadtgebiet. Daher sollten Sie diesen Sachverhalt unbedingt in
Ihre Berechnungen einfliessen lassen.

Ich hoffe sehr, dass ich mit meinen Ausführungen bei allem Protest einen konstruktiven Beitrag leisten konnte,
den Sie in Ihre Planungen einbeziehen werden. Für eine Bestätigung, dass mein Schreiben bei Ihnen
eingegangen ist und Berücksichtigung findet, wäre ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Von meinem iPad gesendet

Von meinem iPad gesendet




















